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1. Darstellung der Auflagen und Nutzungsbeschränkungen, Maßnahme E017 

 
 Unterhaltungspflege der Grünlandflächen 

Extensiv genutztes Grünland: Mahd mit Abtransport des Mahdguts, alternativ 
extensive Beweidung 
 
Mahd 1-2x jährlich mit Beräumung (zur Frischfutter- oder Heugewinnung) 
Mahd gestaffelt (zeitlich versetzt zw. Teilfläche 1 und Teilfläche 2) 
Ab 01.05., 2. Mahd mind. 8 Wochen nach dem 1. Schnitt 
 
Beweidung: bevorzugt 
Besatzstärke: max. 6 GVE 
Ab Mitte April möglich (je nach Witterung und Nässe) 
Umtriebs-/Koppelweide (abschnittsweise). Jede Teilfläche ist 1x jährlich zu beweiden. 
Mulchmahd bei Erfordernis nach Beweidung möglich, um den Gehölzaufwuchs, 
Aufwuchs von Weideunkräutern und Neophyten zu vermeiden. 
Gehölze (Weidenaufwuchs) können mit beweidet werden. 
Kein fester Unterstand, Beweidung ausschließlich mit mobilen Zäunen. 
 
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist zu unterlassen.  
 

2. Maßnahmenbeschreibung mit Erläuterung zur Funktion und zum Entwicklungsziel 
 

 Ziel: Aufwertung bisher intensiv genutzten Auenbereichen der Zwickauer Mulde mit 
Verbesserung der Retention 

 Extensive Nutzung zur Erhöhung des Lebensraumangebotes für Tiere und Pflanzen, 
Rückzugsgebiet für Wildtiere und einer Bereicherung des Landschaftsbildes 

 Nahrungshabitat für den Weißstorch 
 
3. Sonstige Festlegungen/ Hinweise 

 
 Der Pächter muss fachlich geeignet sein, um die landwirtschaftlichen Leistungen 

(Mahd/ Beweidung) durchführen zu können. 
 Der Pächter ist verpflichtet, die Bewirtschaftungsmaßnahmen mindestens drei 

Werktage vorher per Telefon, Brief, Fax oder E-Mail bei der LISt GmbH (Ernst-
Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen) anzuzeigen. 

 
 

 Erschwernisse: 

Neophyten am Ufer der Zwickauer Mulde breiten sich in die Fläche aus 
(Japanknöterich, Eschenahorn, Indisches Springkraut). Es gibt zahlreiche 
Kiesflächen (Überschwemmungsbereiche), die eine Mahd erschweren. 

Bei Hochwasser kann die Pachtfläche überspült werden. Ablagerungen von Kies 
und Schwemmgut können die Nutzung zeitweilig einschränken. 

Die Fläche besitzt einen geringen Futterwert. 


